
 

Griechenland 

Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG) 

 I. GEGENSEITIGKEITSABKOMMEN – Artikel 2 Absatz 2 

1. Hat Ihr Land Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen? 

Ja. 

2. Wenn ja, mit welchen Ländern? 

Griechenland hat Gegenseitigkeitsabkommen mit zwei Ländern (der Schweiz und Norwegen) 

abgeschlossen. Mit zwei weiteren Ländern (FYROM und Bulgarien) laufen derzeit Verhandlungen.   

3. Welche Drittstaatensteuern betreffen die Gegenseitigkeitsabkommen? 

Die Mehrwertsteuer. 

4. Für welche Gegenstände oder Dienstleistungen gelten die Gegenseitigkeitsabkommen? 

Für jene Gegenstände und Dienstleistungen, bei denen in beiden Ländern (in Griechenland und in 

dem Land, mit dem ein Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen wurde) das Recht auf Erstattung 

besteht.   

5. Gibt es in Bezug auf die Gegenseitigkeitsabkommen spezielle oder zusätzliche 

Bestimmungen? 

Die Bestimmungen für Mehrwertsteuererstattungen sind strenger, wenn der Antragsteller in einem 

Drittland ansässig ist. Antragsteller aus Drittländern haben nur dann Anspruch auf Erstattung der 

Mehrwertsteuer für eine spezifische Dienstleistung, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: Griechenland gewährt ein Abzugsrecht für die betreffende Dienstleistung, und das Land des 

Antragstellers gewährt dieses Recht ebenfalls.  

6. Sind auch Erstattungen möglich, wenn Ihr Land keine Gegenseitigkeitsabkommen 

abgeschlossen hat? 

Nein. 

II. STEUERLICHE VERTRETER – Artikel 2 Absatz 3 

7. Verlangt Ihr Land die Benennung eines steuerlichen Vertreters? 

Nein. 

8. Welche Voraussetzungen sind bei der Ernennung eines steuerlichen Vertreters zu erfüllen? 

Trifft nicht zu. 

 



 

III. ERSTATTUNGSMODALITÄTEN – Artikel 3 Absatz 1 

9. Welches sind die Antragsfristen? 

Es gelten die Fristen gemäß der 8. MwSt-Richtlinie. 

10. Welche Zeiträume sind erstattungsfähig? 

Die gleichen Zeiträume wie nach der 8. MwSt-Richtlinie. 

11. Wo sind die Anträge einzureichen? 

Die Anträge sind bei der für Mehrwertsteuer zuständigen Direktion der Generaldirektion Steuern 

einzureichen. Die Anschrift lautet: 

HELLENIC REPUBLIC 

GENERAL DIRECTORATE OF TAXATION 

VAT DIRECTORATE 

DEPARTMENT C 

Sina 2-4 

Athens 10672 

Telefon: +30-2103644960 

12. Wie hoch ist der Mindestbetrag für eine MwSt-Erstattung? 

Für die Erstattungsanträge gelten folgende Mindestbeträge: 200 EUR für einen Zeitraum von drei 

Monaten, 25 EUR für ein volles Kalenderjahr oder für den verbleibenden Zeitraum des Jahres. 

13. Wo sind Antragsformulare erhältlich? 

Antragsformulare werden per E-Mail (d14-ctm@otenet.gr), per Fax (+30-2103645413) oder per 

Post zugeschickt. 

14. In welchen Sprachen kann das Formular ausgefüllt werden? 

Auf Englisch oder Griechisch. 

15. Welche Angaben muss das Formular enthalten? Bitte legen Sie eine Kopie des Formulars 

bei oder geben Sie die entsprechende URL-Adresse an. 

Im Folgenden ist das griechische Antragsformular für Mehrwertsteuererstattungen zusammen mit 

den dazugehörigen Hinweisen auf Englisch beigefügt. 

16. Sind manche Angaben freiwillig? Wenn ja, welche? 

Jede Frage auf dem Antragsformular muss beantwortet werden. Der Antrag sieht keine freiwilligen 

Angaben vor. 

17. Wer ist befugt, das Antragsformular zu unterzeichnen? 

Das Antragsformular ist vom Antragsteller oder von seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen. 

18. Welche Belege sind dem Antrag beizufügen? 

Dem Antragsformular beizufügen sind die Originale der in Griechenland ausgestellten 

Rechnungen sowie eine Bescheinigung des Steuerpflichtigenstatus, aus der hervorgeht, dass der 
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Antragsteller im Herkunftsland mehrwertsteuerpflichtig ist. Die Vorlage einer Vollmacht ist 

freiwillig und nur dann erforderlich, wenn der Schriftwechsel vom steuerlichen Vertreter des 

Antragstellers abgewickelt wird.   

19. Welche Frist gilt in Ihrem Land für die Erstattung? 

Die Erstattung erfolgt nach ungefähr sechs Monaten. 

 IV. ERSTATTUNGSFÄHIGKEIT – Artikel 4 Absatz 2 

20. Ist die Erstattung an sonstige Bedingungen geknüpft? 

Nein. 

21. Sind bestimmte Arten von Ausgaben ausgeschlossen und wenn ja, welche? 

In Griechenland besteht kein Anspruch auf Vorsteuerabzug, wenn die Mehrwertsteuer für folgende 

Positionen in Rechnung gestellt wird:  

a. Gegenstände und Dienstleistungen für andere Zwecke als die wirtschaftliche 

Haupttätigkeit; 

b. Gegenstände und Dienstleistungen in Verbindung mit Immobilien in Griechenland;  

c. Tabakwaren; 

d. Aufwendungen für Empfänge, Aufwendungen für Vergnügungszwecke und 

Bewirtungsaufwendungen im Allgemeinen; 

e. Aufwendungen für Wohnung, Nahrungsmittel, Getränke, Beförderung und 

Repräsentationsaufwendungen für Mitarbeiter oder Vertreter des Unternehmens; 

f. alkoholische Getränke; 

g. Kauf, Einfuhr oder innergemeinschaftlicher Erwerb von privaten 

Personenkraftwagen mit bis zu neun (9) Sitzen, Krafträdern, Booten und Flugzeugen für Sport- und 

Freizeitzwecke sowie Aufwendungen für Kraftstoff, Reparatur, Wartung und Pflege, Leasing und 

Miete und generell alle mit der Nutzung verbundenen Ausgaben, außer für den Fall, dass sämtliche 

oben genannten Beförderungsmittel Zwecken des Verkaufs, des Leasing und der Vermietung oder 

der Personenbeförderung gegen Entgelt dienen sollen. 

V. WICHTIGSTE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ERSTATTUNGEN NACH DER 13. UND 
DER 8. MWST-RICHTLINIE (79/1072/EWG) 

22. Welches sind die wichtigsten Unterschiede in den Verfahren zur Erstattung der 

Mehrwertsteuer nach der 8. und nach der 13. MwSt-Richtlinie? 

Es gibt keine Verfahrensunterschiede. 



 

23. Sind bestimmte Ausgaben nach der 8. MwSt-Richtlinie erstattungsfähig, aber nicht nach der 

13. MwSt-Richtlinie? Wenn ja, um welche Arten von Ausgaben handelt es sich?  

Nein. 



 

 
 



 

 



 



 

 


